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Moment auf, in welchem sie eine für ihn
ungünstige Richtung nahm; die Ironie der
Geschichte kann auch einmal mit den
Anpassern spielen.

Dieser Bewertung haben sich - am wenigsten

freilich in Zentralasien selbst - in der
Zwischenzeit auch etliche Sowjetfunktionäre
angeschlossen. Sie vertreten die These, dass

man islamische Untergrundorganisationen
legalisieren und registrieren müsse, um die
Gläubigen nicht in die politische Opposition
zu treiben.

Wer klagt wann über staatliche

Bevormundung?

Offenbar hat diese Auffassung auch beim
Rat für Religiöse Angelegenheiten an Boden
gewonnen, auf Kosten der unnütz gewordenen

Alibifiguren, zu denen der Mufti Baba-
chan gehörte. Dieser merkte übrigens
wahrscheinlich schon seit einiger Zeit, dass sich
der Wind drehte, und reagierte mit Klagen,
die zuvor den unangepassten Gläubigen
vorbehalten waren. Vor knapp einem Jahr
bedauerte er die Einmischung des Staates in
geistliche Dinge: «In verschiedenen Städten
und Bezirken Usbekistans gehen die regionalen

Ablagen des Rates für religiöse
Angelegenheiten daran, Geistliche ohne unser
Einverständnis abzusetzen oder einzusetzen,
unter Verkennung der Tatsache, dass die
Ernennung eines Imams als eine Handlung
religiösen Charakters zu betrachten ist.»
(«Prawda Wostoka», Taschkent, 26. 6. 1988)

Leider sparte der Mufti seine Auflehnung
gegen die staatliche Bevormundung bis zum

Indessen ergriff der Rat für Religiöse
Angelegenheiten bloss eine willkommene
Gelegenheit, denn der direkte Anstoss zum Sturz
des Mufti kam, wie gesagt, von unten, durch
die präzedenzlos manifest gewordene
Unzufriedenheit von nonkonformistischen
Gläubigen.

Die Gruppe «Islam und Demokratie»

Über die nichtregistrierte Gruppe «Islam
und Demokratie», die den Protestmarsch
durch Taschkent organisierte, ist aus den
sowjetischen Medien nichts bekannt, aber
hier hilft das inoffizielle Schrifttum, welches
nach wie vor Lücken im Informationswesen
zu ersetzen hat (siehe dazu die Aussage von
Prof. Nadgorni in Nr. 4/1989). Die Samis-
datzeitschrift «Glasnost» von Sergej Grigor-
janz veröffentlichte im Oktober 1988
Materialien zur Selbstdarstellung der Vereinigung
«Demokratie und Islam».

Die Gruppe bekennt sich zu den «demokratischen

Grundsätzen des Korans» und ist
von einer vorbehältlichen Staatsfreundlichkeit:

«Der Islam enthält die Aufforderung
zur Verbindung von Religion und Staat zu
einer demokratischen Form der
Volksmacht.» Dem mag entsprechen, dass ihre
Delegation nicht beim Mufti, sondern bei
der usbekischen Regierung vorsprach, die
um Intervention ersucht wurde.

Ihr Verhältnis zum sowjetoffiziellen Islam
definiert die Gruppe (bezeichnenderweise?)
in ihren «taktischen Grundsätzen»: Die
registrierten Geistlichen seien auf keinen Fall
zurückzuweisen, sondern müssten von der
Bewegung «Islam und Demokratie»
vielmehr mit offenen Armen empfangen und zur
Teilnahme ermutigt werden. Volksfrontpolitik

unter islamischen Vorzeichen?

Der ehemalige Moskauer Parteichef, Boris
Jelzin, vor eineinhalb Jahren als übertriebener

Perestrojkist gestürzt, hat mit seiner
Kandidatur geradezu Volksaufläufe verursacht,

und die Ankündigung eines Parteiverfahrens

gegen ihn hat ihm noch zusätzlich
das Profil eines Oppositionspolitikers verliehen.

Aber es hat an den diversen Wahlveranstaltungen

auch weniger auffällige Beispiele
dafür gegeben, dass das mehr oder weniger
ernst gemeinte Argument vom innerparteilichen

Pluralismus wahrscheinlich stärker
zum Tragen kam, als es seinen Propagandisten

lieb sein konnte. Der Wind weht
vielleicht noch nicht, wo er will, aber schon
anders, als man ihm einbläst.

Christian Briigger
Mausoleum
in Buchara
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Am Sonntag finden in der Sowjetunion die
ersten Wahlen nach dem neuen Wahlgesetz
in den neugestalteten Kongress der
Volksdeputierten statt.

Das System spiegelt mit seinen vorbedachten
bis unbedachten Komplikationen und
Widersprüchlichkeiten den jetzigen Stand
der Perestrojka und ist sicherlich nicht der
Weisheit letzter Schluss.

Durch Volkswahl erkoren werden zwei Drittel

des Gesamtparlaments, nämlich die 1500

Abgeordneten von Unionssowjet
(Bevölkerungsvertretung) und Nationalitätensowjet
(Völkervertretung). Pro Wahlkreis gibt es
einen Sitz, den sich mehrere Kandidaten
streitig machen können.

Das Ergebnis wird erstmals in der
Sowjetgeschichte interessant sein; interessant war
aber auch der erstmals erprobte Wahlkampf
als Test für den Fortschritt Richtung
Pluralismus.

In einigen Wahlkreisen ist die Möglichkeit
zu Mehrfachkandidaturen gar nicht ausgenützt

worden, und es hat nicht an Klagen
gefehlt, dass die lokalen Parteigremien die
Vorbereitung manipuliert hätten. Vielleicht
nicht gerade wie eh und je, weil die neue
Sache gegebenenfalls auch einen neuen
Mogelstil erfordert, aber inhaltlich eben
doch: Mit Zulassungsbeschränkungen an
Bürgerversammlungen, mit aller Art von
Hindernissen für die Aufstellung von freien
Kandidaten.

Anderseits sind öffentliche Kontroversen
dort aufgeflammt, wo man sie nicht erwartet
hatte. Vorprogrammiert waren sie eigentlich
nur in jenen Fällen, in denen sich alternative
Kandidaten oder Bewegungen (wie die
baltischen Volksfronten, die am nächsten an die
nicht zugelassenen andern Parteien
herankommen) dem Wahlkampf stellten. Aber am
spektakulärsten wurde das Aufeinanderprallen

unterschiedlicher bis gegensätzlicher
Auffassungen innerhalb der Partei.
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